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Termine Januar 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Ge-
winnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 
Sozialversicherung5 28.1.2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säum-
nis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszah-
lern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.1.2010) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Termine Februar 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf ent-
fallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Sozialversicherung6 24.2.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Die-
se müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.2.2010) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsda-
ten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Ver-
zug setzen.1 Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.2 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

· der Schuldner die Leistung verweigert, 

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.3 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hin-
gewiesen wurde.4 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen 
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen.5 Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz.6 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche 
die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist 
der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalen-
dertag des betreffenden Halbjahres.7 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2007: 

                                                        
1 § 286 Abs. 1 S. 1 BGB. 
2 § 286 Abs. 1 S. 2 BGB. 
3 § 286 Abs. 2 BGB. 
4 § 286 Abs. 3 S. 1 BGB. 
5 § 288 Abs. 1 S. 1 BGB. 
6 § 288 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB. 
7 § 247 Abs. 1 S. 2, 3 BGB. 
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte oh-
ne Verbraucherbetei-

ligung 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
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Bei Park and ride können Entfer-
nungspauschale und tatsächliche 

Kosten kombiniert werden 
 

Eine Arbeitnehmerin nutzte für ihre Fahr-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

täglich sowohl das eigene Auto als auch 

öffentliche Verkehrsmittel. Für die mit dem 

Auto zurückgelegte Strecke setzte sie die 

Entfernungspauschale an, für die Benut-

zung einer Straßenbahn die tatsächlichen 

Kosten. Das Finanzamt ließ nur den Ab-

zug der Entfernungspauschale für den 

gesamten Arbeitsweg zu. 

Der Bundesfinanzhof8 teilte die Rechtsauf-

fassung der Arbeitnehmerin. 

Werbungskosten sind auch die Aufwen-

dungen des Arbeitnehmers für seinen Ar-

beitsweg. Zur Abgeltung dieser Aufwen-

dungen ist für jeden Arbeitstag, an dem 

der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte auf-

sucht, eine Entfernungspauschale für je-

den vollen Kilometer seines Arbeitswegs 

anzusetzen. Durch die Entfernungspau-

schale sind sämtliche Aufwendungen ab-

gegolten. Indes können die tatsächlichen 

Kosten für öffentliche Verkehrsmittel an-

gesetzt werden, soweit sie den als Entfer-

nungspauschale abziehbaren Betrag 

übersteigen. Ob die für die öffentlichen 

Verkehrsmittel entstandenen Kosten höher 

sind als die Entfernungspauschale, ist auf 

den einzelnen Arbeitstag bezogen zu er-

                                                        
8 BFH, Urt. v. 26.3.2009, VI R 25/08, 

BFH/NV 2009, S. 1619, LEXinform 0179308. 

mitteln. Darüber hinaus ist der Steuerbür-

ger, der „Park and ride“ nutzt, nicht ver-

pflichtet, sein Wahlrecht (Entfernungspau-

schale oder tatsächliche Kosten) für beide 

Teilstrecken einheitlich auszuüben. Die 

insgesamt anzusetzende Entfernungspau-

schale ist daher teilstreckenbezogen zu 

ermitteln. Übersteigen die tatsächlichen 

Kosten die für die mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zurückgelegte Teilstrecke 

anzusetzende Entfernungspauschale, 

können sie an deren Stelle angesetzt wer-

den. 

. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei  
jahrelangem Leerstand eines  

Gebäudes 
 

In Zeiten der Wirtschaftskrise haben viele 

Vermieter Probleme mit der Vermietung 

ihrer Objekte. Es kann zu längeren Leer-

standszeiten von Gewerbe- und Wohnim-

mobilien und auch einzelner Wohnungen 

kommen. Bei sinkenden Mieteinnahmen 

und daraus resultierenden Verlusten wird 

das Finanzamt besonders aufmerksam 

und erkennt die geltend gemachten Ver-

luste ggf. gar nicht an. 

Der Bundesfinanzhof9 hatte über einen 

nicht seltenen Fall zu entscheiden: 

Eine Grundstückseigentümerin hatte 1976 

ein dreigeschossiges Gebäude mit Ge-

werberäumen und Wohnungen errichtet. 

Mehrere Wohnungen konnten trotz Ein-
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schaltung eines Maklers nicht vermietet 

werden und auch Gewerberäume, 

die 1988 umgebaut worden waren, stan-

den leer, weil u. a. ein Aufzug fehlte. Das 

Finanzamt erkannte die auf die leer ste-

henden Räumlichkeiten entfallenden Wer-

bungskosten ab 2003 nicht mehr an. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

fassung des Finanzamts. Die Vermie-

tungsbemühungen durch Einschaltung 

eines Maklers reichten nicht aus. Zeige 

sich aufgrund vergeblicher Vermietungs-

bemühungen, dass für ein Objekt kein 

Markt bestehe, muss der Vermieter zielge-

richtet darauf hinwirken, z. B. durch Um-

bauten, einen vermietbaren Zustand des 

Objekts zu erreichen. Bleibe der Vermieter 

untätig, spreche dies dafür, dass ein Ver-

mietungsentschluss nicht bestehe. Die mit 

den leer stehenden Räumen in Zusam-

menhang stehenden Aufwendungen seien 

dann der privaten Vermögenssphäre zu-

zuordnen. 

. 

Kein Kindergeldanspruch bei einer 
Übergangszeit zwischen einer  

Berufsausbildung und dem 
 Zivildienst von sechs Monaten 

 

Ein Kind, das das 18. Lebensjahr, aber 

noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet 

hat, wird beim Kindergeld oder Kinderfrei-

betrag berücksichtigt, wenn es sich in ei-

ner Übergangszeit von höchstens 

vier Monaten befindet, die zwischen einem 

                                                                                 
9 BFH, Urt. v. 25.6.2009, IX R 54/08, DStR 2009, 

S. 2417, LEXinform 0179498. 

Ausbildungsabschnitt und der Ableistung 

des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes 

liegt. Die „Zwangspause“ muss innerhalb 

des zeitlichen Rahmens von vier Monaten 

liegen. 

Nach einem Urteil des Niedersächsischen 

Finanzgerichts10 verlängert sich die Über-

gangszeit von vier Monaten auch dann 

nicht, wenn sich der Dienstantritt zum 

Wehr- oder Zivildienst aus Gründen ver-

schiebt, die das Kind nicht zu vertreten 

hat, das Kind also keinen Einfluss auf die 

Dauer der Übergangszeit hat. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 

entscheiden. 

 

Kindergeld bei freiwilligem  
Haushaltswechsel des Kindes 

 

Bei getrennt lebenden Eltern hat grund-

sätzlich der Elternteil Anspruch auf Kin-

dergeld, in dessen Haushalt das Kind lebt. 

Dieses Obhutsverhältnis muss auf Dauer 

angelegt sein. Gelegentliche Aufenthalte 

bei dem anderen Elternteil sind in diesem 

Zusammenhang ohne Bedeutung. 

Der Bundesfinanzhof11 hat sich mit einem 

Fall auseinandergesetzt, in dem das Kind 

den Haushalt der sorgeberechtigten Mut-

ter verlassen hatte und für fünf Monate bei 

seinem Vater wohnte. Die Familienkasse 
                                                        
10 Niedersächsisches FG, Urt. v. 2.3.2009, 

16 K 380/08, (Revision eingelegt, 
Az. BFH: III R 25/09), EFG 2009, S. 1477, LE-
Xinform 5008583. 

11 BFH, Urt. 25.6.2009, III R 2/07, DB 2009, 
S. 2250, DStRE 2009, S. 1245, LEXin-
form 0587931. 
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forderte daraufhin für diesen Zeitraum das 

Kindergeld von der Mutter zurück. Zu 

Recht, wie der Bundesfinanzhof bestätigt 

hat. Von einer Beendigung des Obhuts-

verhältnisses ist dann auszugehen, wenn 

sich das Kind mehr als drei Monate im 

Haushalt des anderen Elternteils aufhält 

und wenn eine Rückkehr nicht von vorn-

herein feststeht. 

 

Nutzung eines Pkw für andere 
 Einkunftsquellen ist nicht durch 

1 %-Regelung abgegolten 
 

Einzelunternehmer A hatte in seinem Be-

triebsvermögen einen Pkw, dessen private 

Nutzung er nach der sog. 1 %-Regelung 

ansetzte. Er nutzte ihn auch für Fahrten im 

Zusammenhang mit einer Beteiligung an 

der gewerblichen B-GbR, die ihm entspre-

chendes Kilometergeld zahlte. Das Fi-

nanzamt erhöhte den privaten Pkw-

Nutzungsanteil des A um die anteilig auf 

die Nutzung bei der B entfallenen 

Pkw-Kosten. 

Der Bundesfinanzhof12 bestätigte die Auf-

fassung des Finanzamts, weil durch die 

1 %-Regelung lediglich die private Nut-

zung abgegolten ist, nicht aber die Nut-

zung für andere Einkunftsquellen. 

                                                        
12 BFH, Urt. v. 19.3.2009, IV R 59/06, 

BFH/NV 2009, S. 1617, LEXinform 0587736. 

 

Während der Ausbildungszeit 
 nachgezahlte Ausbildungsvergü-

tung für Vorjahre ist bei Ermittlung 
des Kindergeldanspruchs zu  

berücksichtigen 
 

Ein Kind war bis zum 28.6.2002 in Ausbil-

dung. Im April 2002 wurden ihm Be-

rufsausbildungsbeihilfen für Vorjahre 

nachgezahlt. Die Kindergeldkasse verwei-

gerte die Zahlung des Kindergelds, weil 

die Freigrenze des kindergeldunschädli-

chen Kindeseinkommens hierdurch über-

schritten wurde. Die Eltern meinten, die 

Nachzahlung dürfe nicht angerechnet 

werden, weil sie auf Vorjahre entfiel. 

Der Bundesfinanzhof13 gab der Kinder-

geldkasse Recht, weil dem Kind die Nach-

zahlung während der Ausbildungszeit zu-

geflossen war. 

 

Zu Unrecht abgeführte Lohnsteuer 
als Arbeitslohn 

 

Vom Arbeitgeber zu Unrecht angemeldete 

und an das Finanzamt abgeführte 

Lohnsteuerbeträge sind als Arbeitslohn zu 

erfassen, wenn der Lohnsteuerabzug nicht 

mehr geändert werden kann. Der hierzu 

ergangenen Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs14 lag folgender Sachverhalt 

zugrunde: 

                                                        
13 BFH, Urt. v. 18.3.2009, III R 95/06, 

BFH/NV 2009, S. 1614, LEXinform 0587940. 
14 BFH, Urt. v. 17.6.2009, VI R 46/07, DStR 2009, 

S. 2043, BFH/NV 2009, S. 1872, LEXin-
form 0588757. 
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Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer 

GmbH verzichtete wegen Liquiditäts-

schwierigkeiten der Gesellschaft ab 

März 2001 auf seinen Nettolohn. Der Net-

tolohn wurde nicht ausgezahlt, sondern 

auf ein Darlehenskonto gebucht. Die 

GmbH errechnete auf der Grundlage des 

vereinbarten Bruttogehalts Lohnsteuern 

und führte diese in voller Höhe ab. Über 

das Vermögen der Gesellschaft wurde im 

nachfolgenden Jahr das Insolvenzverfah-

ren eröffnet. 

Das Finanzamt berücksichtigte bei der 

Einkommensteuerveranlagung 2001 des 

Geschäftsführers nur die ausgezahlten 

Gehälter für die Monate Januar und Feb-

ruar sowie die darauf entfallende 

Lohnsteuer. Der Bundesfinanzhof dage-

gen kam zu dem Ergebnis, dass neben 

diesem Bruttoarbeitslohn auch die zu Un-

recht abgeführten Lohnsteuern für die Mo-

nate März bis Dezember zu erfassen sei-

en. Außerdem war die gezahlte Lohnsteu-

er im Rahmen des Veranlagungsverfah-

rens auf die Jahressteuerschuld anzu-

rechnen. 

 

Rückzahlung einer verdeckten  
Gewinnausschüttung ist Einlage 

des Gesellschafters und keine nega-
tive Einnahme aus Kapitalvermögen 

 

Die Rückgewähr einer verdeckten Ge-

winnausschüttung wegen Verletzung der 

gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht ist 

gesellschaftlich veranlasst. Damit stellt die 

Rückzahlung der Ausschüttung eine Ein-

lage des Gesellschafters und keine nega-

tive Einnahme aus Kapitalvermögen dar. 

Dies hat der Bundesfinanzhof15 anlässlich 

folgenden Falles entschieden: 

Der GmbH-Gesellschafter X stritt sich mit 

seinem Neffen, ob die GmbH-Anteile sei-

nes Vaters nach dessen Tod auf den Nef-

fen übergegangen waren. X wies den Ge-

schäftsführer der GmbH an, in deren Na-

men gegen seinen Neffen auf Feststellung 

zu klagen, dass dieser nicht Gesellschaf-

ter der GmbH geworden sei. Die GmbH 

verlor den Prozess und trug sämtliche 

Prozesskosten. Diese Aufwendungen be-

handelte das Finanzamt als verdeckte 

Gewinnausschüttung der GmbH an X. In 

einem weiteren Zivilprozess wurde X we-

gen Verletzung seiner gesellschaftsrechtli-

chen Treuepflicht verurteilt, der GmbH die 

Kosten der Feststellungsklage zu erstat-

ten. Er behandelte die Rückzahlung der 

verdeckten Gewinnausschüttung als nega-

tive Einnahme aus Kapitalvermögen, das 

Finanzamt dagegen qualifizierte die Rück-

zahlung als Einlage des X in das Vermö-

gen der GmbH. Das Gericht gab dem Fi-

nanzamt Recht, da bei einer Rückzah-

lungsverpflichtung aufgrund der gesell-

schaftsrechtlichen Treuepflicht eine ge-

sellschaftliche Veranlassung gegeben sei, 

die zu einer Beurteilung als Einlage führe. 

 

Vermieter hat Mietkaution getrennt 

                                                        
15 BFH, Urt. v. 14.7.2009, VIII R 10/07, DStR 2009, 

S. 2142, BFH/NV 2009, S. 1815, LEXin-
form 0588260. 
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von seinem Vermögen anzulegen 
 

In dem vom Bundesgerichtshof16 ent-

schiedenen Fall hatte der Vermieter die 

vom Mieter erhaltene Kaution nicht ge-

trennt von seinem Vermögen angelegt. 

Über das Vermögen des Vermieters wurde 

das Insolvenzverfahren eröffnet. Da der 

Mieter die Kaution nicht zurück erhielt, 

begehrte er vom Gericht die Feststellung, 

dass er befugt sei, die Miete so lange 

mindern zu dürfen, bis ihm vom Zwangs-

verwalter die Anlage der Mietkaution auf 

einem Treuhandkonto nachgewiesen wor-

den sei. 

Das Gericht billigte dem Mieter ein solches 

Zurückbehaltungsrecht zu. Der Zwangs-

verwalter sei verpflichtet, einen Betrag in 

Höhe der Kaution zugunsten des Mieters 

anzulegen. Diese Verpflichtung erstrecke 

sich auch auf die Zinsen, die bei geset-

zeskonformer Anlage der Kaution angefal-

len wären. Der Zwangsverwalter habe 

anstelle des Vermieters dessen Verpflich-

tungen zu erfüllen, da dieser dazu auf-

grund der Beschlagnahme und der damit 

verbundenen Entziehung der Verwaltung 

und Nutzung des Grundstücks nicht mehr 

in der Lage sei. 

 

Freie Unterkunft oder freie Woh-
nung als Sachbezug ab 1.1.2010 

 

Die Gewährung freier Unterkunft oder frei-

er Wohnung ist bei der Berechnung der 
                                                        
16 BGH, Urt. v. 23.9.2009, VIII ZR 336/08, LEXin-

form 1557639. 

Lohnsteuer und der Sozialversicherungs-

beiträge zu berücksichtigen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

freier Wohnung: 
· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer eine Wohnung unentgeltlich zur 

Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis 

zu berücksichtigen. Für Nebenkosten 

ist der Endpreis am Abgabeort anzu-

setzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine ge-

schlossene Einheit von Räumen zu 

verstehen, in denen ein selbstständiger 

Haushalt geführt werden kann. 

freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine 

Wohnung sind, handelt es sich um eine 

Unterkunft. 

Ab dem 1.1.2010 gelten folgende 
Sachbezugswerte:17 

· Heizung und Beleuchtung sind in die-

sen Werten enthalten. 

Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des 

Arbeitgebers aufgenommen oder ist die 

Unterkunft mit mehreren Beschäftigten 

belegt, vermindern sich die Werte. 

                                                        
17 DB 2009, Heft 45, S. XVIII. 

Sachbezugs-
wert freie Un-
terkunft 

Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Alte und Neue 
Bundesländer 

204,00 6,80 
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Freie Verpflegung als 
 Sachbezug ab 1.1.2010 

 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt 

Sachbezüge in Form von Verpflegung, 

richtet sich der Wert nach der Sachbe-

zugsverordnung. 

Die sich aus der Sachbezugsverordnung 

ergebenden Werte werden in die Berech-

nung der Lohnsteuer und der Sozialversi-

cherungsbeiträge einbezogen. 

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzei-

ten Frühstück, Mittagessen und Abendes-

sen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahl-

zeiten zur Verfügung, ist der anteilige 

Sachbezugswert nur für die gewährte 

Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und 

Auszubildende gibt es keinen Abschlag 

mehr. Für Familienangehörige sind gerin-

gere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Werte:18 

 Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Werte für freie Ver-
pflegung 

alle Mahlzeiten 215,00 7,17 
Werte für teilweise 
Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen 
je 

84,00 2,80 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen 

oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb 

sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich 

anzusetzen: 

· 1,57 € für das Frühstück 

                                                        
18 DB 2009, Heft 45, S. XVIII. 

· 2,80 € für Mittag-/Abendessen. 

 

Änderung des Überschuldungs- 
begriffs gilt bis 31.12.2013 

 

Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde im 

Herbst 2008 - zunächst befristet bis 

31.12.2010 - der Begriff der Überschul-

dung geändert. Danach muss ein Unter-

nehmen trotz rechnerischer Überschul-

dung keinen Insolvenzantrag stellen, wenn 

es mittelfristig seine laufenden Zahlungen 

voraussichtlich leisten kann. Es ist also 

darauf abzustellen, ob die sog. Fortfüh-

rungsprognose positiv ausfällt, z. B. weil 

ein Betrieb den Zuschlag für einen Groß-

auftrag erhalten hat und damit seine Zah-

lungsfähigkeit über den gesamten Prog-

nosezeitraum gewährleistet ist. 

Die Befristung dieser Änderung des Über-

schuldungsbegriffs in der Insolvenzord-

nung wurde nunmehr um drei Jahre ver-

längert.19 Damit führt bis zum 31.12.2013 

eine rechnerische Überschuldung nicht zur 

Insolvenz, wenn eine positive Fortfüh-

rungsprognose besteht.

                                                        
19 Pressemitteilung des BMJ vom 18.9.2009, LE-

Xinform 0434587. 
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2010 
 

Ab 1. Januar 2010 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung20: 

 2010 

jährlich 

€ 

2009 

jährlich 

€ 

2010 

monat-
lich 

€ 

2009 

monat-
lich 

€ 

2010 

täglich 

€ 

2009 

täglich 

€ 

West 

Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 

Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 

Rentenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 

Arbeitslosenversiche-
rung 

66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 

Ost 

Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 

Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 

Rentenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 

Arbeitslosenversiche-
rung 

55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 

 

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgren-

zen betragen für die bei einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 49.950 €. Für die am 

31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die 

Grenze 45.000 €. 

 

                                                        
20 LEXinform 0434630. 
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Dauerfristverlängerung für 
 Umsatzsteuer 2010 beantragen 

 

Auf Grund der Abschaffung der so ge-

nannten Abgabe-Schonfrist für Umsatz-

steuer-Voranmeldungen sowie der Ver-

pflichtung, die Anmeldungen elektronisch 

zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf 

Fristverlängerung ab 2010 auch für dieje-

nigen an, die ihre Voranmeldungen bisher 

monatlich oder vierteljährlich abgegeben 

haben. 

Voranmeldungszeitraum21 für die Umsatz-

steuer ist 

· das Kalendervierteljahr, 

· der Kalendermonat, wenn die Steuer 

(Summe der Vorauszahlungen) des 

Jahres 2009 mehr als 7.500 € betragen 

hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 

1.000 € betragen, kann das Finanzamt 

den Unternehmer von der Abgabe von 

Voranmeldungen und von der Entrichtung 

von Vorauszahlungen befreien. 

Wenn sich im Jahr 2009 ein Vorsteuer-

Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben 

hat, kann durch Abgabe der Voranmel-

dung Januar 2010 oder eines Antrags auf 

Dauerfristverlängerung22 für 2010 bis zum 

10.2.2010 der monatliche Voranmel-

dungszeitraum beibehalten werden. 

                                                        
21 § 18 Abs. 2 UStG. 
22 § 46 UStDV. 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-

anmeldungen monatlich abgeben, können 

Fristverlängerung für 2010 in Anspruch 

nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2010 ei-

nen Antrag beim Finanzamt stellen. Vor-

anmeldungen und Vorauszahlungen sind 

dann jeweils einen Monat später fällig. 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 

dass eine Sondervorauszahlung in Höhe 

eines Elftels der Summe der Vorauszah-

lungen für 2009 angemeldet und bis zum 

10.2.2010 geleistet wird.23 Diese Sonder-

vorauszahlung wird auf die am 10.2.2011 

fällige Vorauszahlung für Dezember 2010 

angerechnet. 

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmel-

dungen ab Voranmeldungszeitraum Janu-

ar 2010 grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Mo-

nats abgegeben werden müssen. Fällt der 

10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-

ertag, ist der nächste Werktag der Stich-

tag. 

Vierteljahreszahler müssen keine Sonder-

vorauszahlung entrichten. Für sie gilt die 

für ein Kalenderjahr genehmigte Fristver-

längerung auch für die folgenden Kalen-

derjahre weiter, wenn sich die Verhältnis-

se nicht geändert haben. Ein erstmaliger 

Antrag ist in diesen Fällen bis zum 

12.4.2010 zu stellen. 

Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt 

auch für die abzugebenden Zusammen-
                                                        
23 § 47 Abs. 1 UStDV. 
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fassenden Meldungen. Ein einmal gestell-

ter und genehmigter Antrag gilt so lange 

fort, bis der Unternehmer den Antrag zu-

rücknimmt oder das Finanzamt die Frist-

verlängerung widerruft.24 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 

gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 

im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 

folgenden Jahr grundsätzlich der Kalen-

dermonat Voranmeldungszeitraum.25 

 

Verwirkung des Widerspruchsrechts 
gegen Betriebsübergang 

 

Ein Arbeitnehmer kann das Recht26 ver-

wirken,27 dem Übergang seines Arbeits-

verhältnisses von seinem bisherigen Ar-

beitgeber auf den Betriebserwerber zu 

widersprechen. Voraussetzung hierfür ist 

allerdings, dass er geraume Zeit untätig 

bleibt, bevor er dem Übergang wider-

spricht und dass er Handlungen vornimmt, 

aus denen der Betriebserwerber schließen 

kann, dass er sich nicht mehr gegen den 

Betriebsübergang wehren will. 

Wehrt sich ein Arbeitnehmer gegen eine 

von dem Betriebserwerber oder dessen 

Insolvenzverwalter ausgesprochene Kün-

digung, so ist dies keine Handlung, die die 

Annahme des Betriebserwerbers zulässt, 

der Arbeitnehmer halte an dem Arbeits-

                                                        
24 BFH, Urt. v. 7.7.2005, V R 63/03, BFH/NV 2005, 

S. 1907, DStR 2005, S. 1527, LEXin-
form 5000784. 

25 § 18 Abs. 2 S. 4 UStG. 
26 § 613a Abs. 6 S. 1 BGB. 
27 § 242 BGB. 

verhältnis zu dem bisherigen Arbeitgeber 

nicht mehr fest. Der Arbeitnehmer bringt 

damit nicht zum Ausdruck, dass er den 

neuen Betriebsinhaber als seinen Arbeit-

geber akzeptiert. Es tritt keine Verwirkung 

ein. Der Widerspruch führt dazu, dass das 

Arbeitsverhältnis zu dem bisherigen Ar-

beitgeber fortbesteht. 

Dies hat das Bundesarbeitsgericht28 im 

Falle eines Angestellten entschieden, dem 

am 22.10.2004 in unzureichender Form29 

ein Betriebsübergang zum 1.11.2004 mit-

geteilt wurde und der im Januar 2006 

Kündigungsschutzklage erhob und den 

Widerspruch gegen den Betriebsübergang 

einlegte. 

In einem solchen Fall sei der Widerspruch 

nicht verspätet, weil die Frist zur Einle-

gung des Widerspruchs nur mit einer ord-

nungsgemäßen Belehrung beginnt. Auch 

eine Verwirkung des Widerspruchsrechts 

trete nicht ein, da der Arbeitnehmer hier 

keine Handlung vorgenommen habe, aus 

der der Betriebserwerber oder der Insol-

venzverwalter hätten schließen dürfen, 

dass er sich gegen den Betriebsübergang 

nicht mehr zu wehren beabsichtige. Durch 

die Weiterarbeit bei dem Betriebserwerber 

vor und nach Beantragung und Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens des ursprüngli-

chen Arbeitgebers sei kein entsprechen-

der Vertrauenstatbestand des Betriebser-

                                                        
28 BAG, Urt. v. 2.4.2009, 8 AZR 178/07, DB 2009, 

S. 2213, LEXinform 1557341. 
29 Entgegen § 613a Abs. 5 BGB. 
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werbers geschaffen worden, ebenso we-

nig dadurch, dass der Arbeitnehmer seine 

Arbeit für den Betriebserwerber fortgesetzt 

hat, bis dieser seinerseits Insolvenzantrag 

stellte, auch nicht dadurch, dass er sich 

gegen die vom Insolvenzverwalter des 

Betriebserwerbers ausgesprochene Kün-

digung wehrte. 

 

Keine Mietminderung trotz öffent-
lich-rechtlicher Nutzungsbeschrän-

kung von Wohnraum 
 

In einem vom Bundesgerichtshof30 ent-

schiedenen Fall begehrte ein Mieter die 

Rückzahlung überzahlter Miete. Er be-

gründete seinen Anspruch damit, dass 

Teile der von ihm bewohnten Räume we-

gen öffentlich-rechtlicher Nutzungsbe-

schränkungen nicht hätten genutzt werden 

können. Konkret handelte es sich um das 

als Wohnraum ausgebaute Dachgeschoss 

des von ihm gemieteten Einfamilienhau-

ses. Dieses wurde zwar von ihm tatsäch-

lich genutzt, hätte aus feuerpolizeilichen 

Gründen aber nicht genutzt werden dür-

fen. Die zuständige Behörde schritt jedoch 

während der Mietzeit nicht gegen die Nut-

zung der Räume ein. 

Das Gericht billigte dem Mieter keinen 

Mietabzug zu. Da er das Dachgeschoss 

uneingeschränkt zu Wohnzwecken ge-

nutzt habe, sei er nicht zur Mietminderung 

berechtigt. Die Nutzung der Räume sei 

wegen fehlenden Einschreitens der Ord-
                                                        
30 BGH, Urt. v. 16.9.2009, VIII ZR 275/08, 

NJW 2009, S. 3421, LEXinform 1557638. 

nungsbehörde nicht eingeschränkt gewe-

sen. 

 

Rechtsschutzversicherte haben 
freie Anwaltswahl 

 

Der EuGH31 hatte sich mit der Gültigkeit 

einer in den Allgemeinen Bedingungen für 

die Rechtsschutzversicherung enthaltenen 

Klausel zu befassen. Die Klausel berech-

tigte den Versicherer, seine Leistung auf 

die Führung eines Musterprozesses oder 

gegebenenfalls auf Sammelklagen oder 

auf sonstige gemeinschaftliche Formen 

der Verteidigung durch von ihm ausge-

wählte Rechtsvertreter zu beschränken, 

wenn die Interessen mehrerer Versiche-

rungsnehmer aufgrund der gleichen oder 

einer gleichartigen Ursache gegen diesel-

ben Gegner gerichtet sind. 

Nach der Entscheidung des Gerichts ist 

die einschlägige Vorschrift der Richtlinie32 

dahin gehend auszulegen, dass der 

Rechtsschutzversicherer sich in dem Fall, 

dass eine größere Anzahl von Versiche-

rungsnehmern durch dasselbe Ereignis 

geschädigt ist, nicht das Recht vorbehal-

ten kann, selbst den Rechtsvertreter aller 

betroffenen Versicherungsnehmer auszu-

wählen. 

                                                        
31 EuGH, Urt. v. 10.9.2009, C-199/08, LEXin-

form 0589679. 
32 Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 

87/344/EWG des Rates vom 22. Juni 1987 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Rechtsschutzversicherung. 


